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Befugnisse
Die Abgeordnetenkammer

Die Befugnisse eines Parlamentes
Die typischen Befugnisse eines Parlamentes sind:

• der Regierung das Vertrauen geben, oder nicht
• die gesetzgebende Befugnis
• die Kontrollbefugnis
• die Befugnis der politischen Information
• besondere Befugnisse aller Art.

Von gleichen Befugnissen zu einer 
Befugnisverteilung zwischen 
Kammer und Senat
Ursprünglich besaßen die Abgeordnetenkammer und der Senat 
fast gleiche Befugnisse. Dies änderte sich mit der Verfassungs-
änderung im Jahr 1993. Seit den Wahlen vom 21. Mai 1995 sind 
die Befugnisse zwischen Kammer und Senat abgesteckt. Nach 
den Wahlen vom 25. Mai 2014 ist die Befugnisverteilung der 
sechsten Staatsreform und der neuen Zusammensetzung des 
Senats angepasst worden.

Befugnisse der Kammer

�Der Regierung das Vertrauen geben
Dies ist eine ausschließliche Befugnis der Kammer.
Bei ihrem Antritt bittet die Regierung um das Vertrauen der Ab-
geordnetenkammer.
Die Regierungserklärung und die darauffolgende Vertrauenser-
klärung finden in der Kammer statt.

�Kontrolle der Föderalregierung
Für die Kontrolle der Föderalregierung ist ausschließlich die Ab-
geordnetenkammer zuständig.

Politische Kontrolle
Das Vertrauen, das der Regierung beim Antritt aus-
gesprochen wird, ist bestimmten Bedingungen un-
terworfen und kann jederzeit durch ein konstrukti-
ves Misstrauensvotum zurückgezogen werden, d.h. 
durch die Bezeichnung eines anderen Premierminis-
ters oder durch die Ablehnung des Vertrauensantrages. 

Grundsatzerklärung
Jedes Mitglied der Regierung gibt bei Amtseintritt vor der 
Kammer seine politische Grundsatzerklärung ab. Dieses 
Papier enthält die strategischen Optionen und die Leitlini-
en seiner Politik, unter Einhaltung des Regierungsabkom-
mens. Die zuständigen Ausschüsse der Kammer debattie-
ren über diese Erklärungen und geben eventuell Empfeh-
lungen dazu ab.

Kontrolle der Regierungspolitik
Das Interpellationsrecht ist ein Mittel zur Kontrolle der Po-
litik der Minister und ist den Abgeordneten vorbehalten. 
Kennzeichnend für eine Interpellation ist, dass sie abge-
schlossen wird mit einer Abstimmung über einen Antrag, 
bei der das Vertrauen gegenüber dem Minister oder der Re-
gierung entzogen oder ausgesprochen wird. 

Kontrolle der Finanzen und des Haushaltes
Ausschließlich die Abgeordnetenkammer ist dazu be-
fugt, den Haushalt und die Schlussbilanz zu bestä-
tigen oder abzulehnen (Artikel 74 der Verfassung). 
In diesem Rahmen kann die Kammer mit der technischen 
Unterstützung des Rechnungshofes rechnen, dessen Mit-
glieder von der Kammer ernannt werden.

�Die gesetzgebende Befugnis
Es wurden 3 Arten von Befugnisverteilungen (Gesetzgebungs-
verfahren) ausgearbeitet:

Die Kammer und der Senat sind gleichwertig befugt 
(=verbindliches Zweikammersystem, Artikel 77 der 
Verfassung), für :

• die Revision der Verfassung
• Gesetze, die mit einer besonderen Mehrheit verabschiedet 

werden müssen
• die Gesetze über die Einrichtungen der deutschsprachi-

gen Gemeinschaft und ihre Finanzierung
• Gesetze über die Finanzierung der politischen Parteien 

und die Kontrolle der Wahlsausgaben
• Gesetze über die Organisation des Senats und den Status 

der Senatoren.1
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Die Kammer ist befugt, aber der Senat hat ein An-
spracherecht, d.h. der Senat kann Abänderungen 
vorschlagen, aber die Kammer hat das letzte Wort 
(mög-liches Zweikammersystem, Artikel 78 der Ver-
fassung), für :

• Gesetze, die zur Umsetzung von Gesetzen mit Sonder-
mehrheit verabschiedet werden

• Gesetze über die Organisation des Staates, die nicht in Ar-
tikel 77 der Verfassung genannt sind

• Gesetze über den Staatsrat und die föderalen Ver-wal-
tungsgerichtsbarkeiten

• Gesetze, die laut Artikel 169 der Verfassung verabschiedet 
werden, um die Einhaltung der internationalen oder sup-
ranationalen Verpflichtungen zu gewähren.2

Die Kammer ist allein befugt für :
jede andere Gesetzgebung, und ganz besonders für Angele-
genheiten die nicht ausdrücklich in den Artikeln 77 und 78 
der Verfassung genannt sind (= Einkammerverfahren, Arti-
kel 74 der Verfassung).3

�Die Befugnis der politischen Information
Fragerecht

Die Abgeordneten haben das Recht, den Ministern 
schriftliche und mündliche Fragen zu stellen. Seit der 
sechsten Staatsreform (2014) können die Senatoren 
nur noch schriftliche Fragen an die Regierung stellen. 

Untersuchungsausschüsse
Die Abgeordnetenkammer hat das Untersuchungsrecht 
und darf also Untersuchungsausschüsse bilden (Artikel 56 
der Verfassung). Der Senat hat kein Untersuchungsrecht, 
aber er kann unter anderem auf Anfrage der Abgeordne-
tenkammer Informationsberichte über Fragen aufstellen, 
die sich ebenfalls auf die Befugnisse der Gemeinschaften 
und Regionen auswirken (Artikel 56, zweiter Abschnitt, der 
Verfassung).

�Besondere Befugnisse
Die Abgeordnetenkammer ist exklusiv zuständig für:

• die Genehmigung zu einem Antrag auf Verfahrensrege-
lung, zu jeglicher direkter Vorladung vor den Appellations-
hof und, außer bei inflagranti, zur Festnahme von Minis-
tern (Artikel 103 der Verfassung)

• Die Gewährung von Naturalisierungen (Artikel 74 der Ver-
fassung)

• die Ernennung der parlamentarischen Ombudsmänner 
und die Prüfung ihres Aktivitätsberichtes

• die Festlegung des Kontingents der Armee (Artikel 74 der 
Verfassung)

• die Kontrolle der Tätigkeiten des ständigen Kontroll-
ausschusses der Polizeidienste und des ständigen Kont-
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rollausschusses des Nachrichtendienstes (Gesetz vom 18. 
Juli 1991)

• die Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahl der Abgeord-
netenkammer (Gesetz vom 4. Juli 1989)

• die Kontrolle der Militäreinkäufe
• die Behandlung von Anträgen zur Vermeidung von Diskri-

minierung aus ideologischen und philosophischen Grün-
den (Artikel 131 der Verfassung; Gesetz vom 3. Juli 1971)

• die Verabschiedung von Entschließungen, welche die in-
ternationale Rolle und die Funktion als Hauptstadt von 
Brüssel sichern sollen (Artikel 45 und 46 des Sondergeset-
zes vom 12. Januar 1989).

Die Kammer und der Senat sind beide zuständig für:
• die Prüfung der Machten ihrer jeweiligen Mitglieder (Arti-

kel 48 der Verfassung)
• die Genehmigung zum Verweis oder zur Vorladung ihrer 

jeweiligen Mitglieder vor ein Gericht oder einen Gerichts-
hof oder zu ihrer Festnahme (Artikel 59 der Verfassung)

• die Aufstellung und Änderung ihrer internen Ordnung (Ar-
tikel 60 der Verfassung)

• die Festlegung der eigenen Dotierung (Artikel 174 der Ver-
fassung)

• die Prüfung von Petitionen, die bei jeder Kammer einge-
reicht wurden, aber nur die Abgeordnetenkammer hat das 
Recht, die Petitionen an Minister zu verweisen (Artikel 57 
der Verfassung).

Die Kammer und der Senat sind abwechselnd zustän-
dig um unter anderem:

• Kandidaten für den Richterposten beim Verfassungsge-
richt zu ernennen

• Kandidaten für den Posten als Staatsberater zu ernennen.


